
Panama Papers: Steueroasen endlich austrocken! 
 

Attac-Forderungen zur Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und -vermeidung: 

 

 Ein Unternehmensregister, das öffentlich zugänglich ist und die 
natürlichen Personen benennt, die Eigentümer, Berechtigte und/oder 
Begünstigte einer Firma, einer Stiftung oder anderen juristischen Person sind.  
Geplant ist vom Bundesfinanzministerium nur ein Register, das nicht öffentlich 
zugänglich ist und nur die direkten Eigentümer benennt, so dass sich die 
wirklichen Eigentümer weiterhin hinter einer zweiten Firma verstecken können.  
 

 Einen automatischen Datenabgleich von Konto- und Depotdaten bei 
deutschen Banken für alle ausländischer Staatsbürger. Der Austausch sollte 
mit allen kooperativen Staaten ohne Bedingungen stattfinden.  
Das Bundesfinanzministerium hat dagegen dazu Bedingungen formuliert, die 
sich auf die Qualität der Steuerverwaltung des Heimatstaates des 
Kontoinhabers beziehen, die nach Einschätzung von Experten dazu führen, 
dass ein Großteil der kritischen Daten weiterhin nicht weitergegeben wird.  
Hintergrund: Auf deutschen Banken befinden sich ca. 3 Billionen Euro 
Auslandsgelder – Deutschland gibt den Heimatstaaten keine Informationen, 
wie die Schweiz.  
 

 Ein Verbot jeglicher Geschäftsbeziehungen von deutschen (EU-) Banken 
und Firmen mit nicht kooperativen Staaten und mit Unternehmen, die ihren 
Sitz in nicht kooperativen Staaten haben – nach dem Modell des FATC-Act 
der USA. 
 

 Alle Geschäfte mit nicht registrierten Firmen werden für rechtlich ungültig 
erklärt. 
 

 Die Einführung eines Unternehmensstrafrechtes bei Delikten, die mit 
Steuervermeidung, Schwarzgeld, Geldwäsche usw. zu tun haben.  
 

 Die Verabschiedung eines Whistleblower-Gesetzes, die die Weitergabe von 
Firmendaten und Verwaltungsdaten zum Zwecke der Aufdeckung von 
Straftaten und Steuerhinterziehung grundsätzlich straffrei stellt. 
 

 Die Spezifizierung des Strafrechts bei diesen Delikten, so dass es nicht 
regelmäßig zu Deals zwischen den Steuerbehörden und Beschuldigten 
kommt. 
 

 Die Einführung von Quellensteuern für alle Auslandsüberweisungen unter 
Anrechnung von Steuern, die tatsächlich im Ausland gezahlt werden.  
So würden nicht nur sämtliche Auslandsüberweisungen besteuert, sondern es 
bestünde auch eine Meldepflicht, die Geldtransfers überprüfbar machen 
würde. 
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